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Anlage 1

Absender:
Name
:      
OE
:      
an:
Leiter/in der OE, Herrn/Frau      
Antrag auf Kostenübernahme aus den Fonds „Besucher/innen-Betreuung“ und 
„Veranstaltungen“

1.
Anlass oder Art der Veranstaltung (ggf. weitere Erläuterungen formlos)
 FORMCHECKBOX 

Empfänge / Feierlichkeiten

 FORMCHECKBOX 

Bewirtung auswärtiger Gäste

 FORMCHECKBOX 

Tagungen von Gremien / Kommissionen der HTW

 FORMCHECKBOX 

wissensch. Veranstaltungen (Symposien)

 FORMCHECKBOX 

Klausurtagungen / Workshops

 FORMCHECKBOX 

Gästeessen

 FORMCHECKBOX 

Gastgeschenke
 FORMCHECKBOX 

Ehrungen und Verabschiedungen von Mitarbeiter/innen
 FORMCHECKBOX 

Sonstige Repräsentation, nämlich
     
Veranstaltungstermin:      
Veranstaltungsort:      
Veranstaltungstitel/-bezeichnung:      
2.
Bewirtung

 FORMCHECKBOX 

namentliche Auflistung des Kreises der bewirteten Gäste einschl. HTW-Mitglieder:


(ggf. gesondertes Blatt beifügen)
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3.
Zuschuss

Beantragte Höhe des Zuschusses:
     
€

Finanzierungs- bzw. Ausgabenplan (Auflistung der Einzelkosten):

     
     
     
     
     
     
Erstattungsfähige Originalrechnungen mit dem genehmigten Antrag als Anlage werden nach der sachlichen Richtigzeichnung in der Organisationseinheit an die Abteilung Finanzwesen zur Auszahlung weitergeleitet. Für privat im Voraus verauslagte Beträge ist das Formular „Antrag auf Rückerstattung privat verauslagter Beträge“ einzureichen.

Alternative Finanzierungsmöglichkeiten für den o. g. Zuschuss (Drittmittel, Spenden, Teilnehmer​gebühren) habe ich geprüft; sie stehen nicht zur Verfügung.

Datum: ...........................

Unterschrift: 


Leiter/in:

( Antrag befürwortet
( Antrag abgelehnt




Datum / Unterschrift

ZHV IV:
( Antrag genehmigt mit ................ €
( Antrag abgelehnt




Datum / Unterschrift
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Organisationseinheit: …………………….

 

 

 

Absender:

Name
:      
OE
:      
an:
Leiter/in der OE, Herrn/Frau      
Antrag auf Kostenübernahme aus den Fonds „Besucher/innen-Betreuung“ und 
„Veranstaltungen“

Diesen Vordruck nur für selbst eingeworbene Mittel und nach Absprache mit Abt. Finanzwesen nutzen!

1.
Anlass oder Art der Veranstaltung (ggf. weitere Erläuterungen formlos)
 FORMCHECKBOX 

Empfänge / Feierlichkeiten

 FORMCHECKBOX 

Bewirtung auswärtiger Gäste
 FORMCHECKBOX 

Tagungen von Gremien / Kommissionen der HTW
 FORMCHECKBOX 

wissensch. Veranstaltungen (Symposien)

 FORMCHECKBOX 

Klausurtagungen / Workshops

 FORMCHECKBOX 

Gästeessen

 FORMCHECKBOX 

Gastgeschenke

 FORMCHECKBOX 

Ehrungen und Verabschiedungen von Mitarbeiter/innen
 FORMCHECKBOX 

Sonstige Repräsentation, nämlich
     
Veranstaltungstermin:      
Veranstaltungsort:      
Veranstaltungstitel/-bezeichnung:      
2.
Bewirtung

 FORMCHECKBOX 

namentliche Auflistung des Kreises der bewirteten Gäste einschl. HTW-Mitglieder:


(ggf. gesondertes Blatt beifügen)
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3.
Zuschuss

Beantragte Höhe des Zuschusses:
     
€

Finanzierungs- bzw. Ausgabenplan (Auflistung der Einzelkosten):

     
     
     
     
     
     

Erstattungsfähige Originalrechnungen mit dem genehmigten Antrag als Anlage werden nach der sachlichen Richtigzeichnung in der Organisationseinheit an die Abteilung Finanzwesen zur Auszahlung weitergeleitet. Für privat im Voraus verauslagte Beträge ist das Formular „Antrag auf Rückerstattung privat verauslagter Beträge“ einzureichen.

Datum: ...........................

Unterschrift: 


Leiter/in:

( Antrag befürwortet
( Antrag abgelehnt




Datum / Unterschrift

ZHV IV:
( Antrag genehmigt mit ................ €
( Antrag abgelehnt




Datum / Unterschrift
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	Hiermit bitte ich um Überweisung

 FORMCHECKBOX 
 einer Rückerstattung


 FORMCHECKBOX 
 eines Vorschusses



	
	

	in Höhe von
	     
	€



	Begründung


	     
…………………………………………………………………………………………..

     
…………………………………………………………………………………………..

     
…………………………………………………………………………………………..

     
…………………………………………………………………………………………..



	an Frau / Herrn
	     
...............................................................................
(Name, Vorname)

     
................................................................................

(Anschrift)

	Bankverbindung
	

	              / Konto-Nr.
	     
…………………………………………………..

	              / BLZ
	     
…………………………………………………..

	              / Kreditinstitut
	     
…………………………………………………..

	Sachkonto:           
                     …………………………………..
	Kostenstelle:             
                          ………………………………….

	sachlich richtig:   

                                 ……….…………………………. 

	rechnerisch richtig:  

                                 ……….………………………….



Berlin, 11.01.2010

Grundsätze für die Gewährung von Kostenerstattungen aus den Fonds 
„Besucher/innen–Betreuung“ und „Veranstaltungen“ der HTW Berlin
(gültig für alle Organisationseinheiten - außer Fachbereiche)
Im Rahmen der nachfolgend genannten Grundsätze zur Gewährung von Kostenerstattungen aus o. g. Anlässen wurden Regelungen zur Bewirtschaftung der hierfür aus der Grundfinanzierung zur Verfügung gestellten zentralen Mittel getroffen. Darüber hinaus soll den zentralen Einrichtungen auf der Grundlage eingeworbenen Geldes die Möglichkeit einer verstärkten Außendarstellung der Hochschule eingeräumt werden.

Die Fonds „Besucher/innen–Betreuung“ und „Veranstaltungen“ sind zentrale Fonds der Hochschulleitung und werden durch den/die Kanzler/in verwaltet, der diese Verantwortung auf den/die Leiter/in der Abteilung Finanzwesen delegiert.
Die bereitgestellten Mittel sind unter konsequenter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu verwenden (§ 7 Abs. 1 und § 38 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung). Die Mittel dürfen weder für die Betreuung von Angehörigen des Berliner öffentlichen Dienstes noch für die Zahlung von „Trinkgeldern“ verwendet werden.
Die Gewährung einer Kostenerstattung aus diesen Fonds ist nur dann zulässig, wenn:

· die Aufwendungen ausschließlich dienstlich erforderlich und deshalb der Hochschule zuzurechnen sind, die den/die Mitarbeiter/in veranlasst, solche Aufwendungen zu verursachen, um die ihm/ihr übertragenen dienstlichen Aufgaben zu erfüllen, und

· die Übernahme dieser Kosten dem/der Mitarbeiter/in nicht zuzumuten sind.

Die Frage, ob die Kostenübernahme zumutbar ist, bedarf jeweils einer vorherigen Einzelfallprüfung. Hier sind u. a. die Höhe der zustehenden Vergütung des/der Mitarbeiters/in im Verhältnis zur Höhe der finanziellen Aufwendungen und die Art der ihm/ihr übertragenen Aufgaben (z. B. Repräsentationsverpflichtungen) zu berücksichtigen.

Aufwendungen im Sinne dieser Grundsätze dienen der notwendigen, angemessenen und würdigen Repräsentation nach außen, und zwar:

· im Inland zur Kontaktpflege mit dem Bürger/der Bürgerin und Stellen außerhalb der Verwaltung,
· gegenüber ausländischen Persönlichkeiten sowie Angehörigen ausländischer und überregionaler Organisationen.

Kostenerstattungen können vorgenommen werden, z. B. für:

· Gästeessen
In der Regel erfolgt hier die Kostenübernahme für einen/eine Mitarbeiter/in der Hochschule.
· Bewirtung auswärtiger Gäste

Aufwendungen können z. B. sein: Getränke, Gebäck, Imbiss.

· Tagungen von Kommissionen der HTW Berlin

Es werden ausschließlich Kosten für Getränke und Kleingebäck erstattet.

· Empfänge und Feierlichkeiten

Empfänge und Feierlichkeiten sind besonders hervorgehobene Veranstaltungen aus entsprechendem Anlass. Zu den in diesem Zusammenhang stehenden Aufwendungen können auch Kosten für Blumen anlässlich von Dienstjubiläen (25 und 40 Jahre), Verabschiedungen, Kränze und Nachrufe aus protokollarisch wahrzunehmendem Anlass oder für Gedenktage gehören.

· Klausurtagungen und Workshops u. ä. der HTW

Erstattung von Ausgaben für Getränke und Kleingebäck.

Im Falle von kostenpflichtigen Veranstaltungen ist durch einen Finanzierungsplan nachzuweisen, in welcher Höhe ein Zuschuss aus Mitteln der Hochschule gewährt werden soll.

· Gastgeschenke

Bei der Überreichung von Gastgeschenken ist zurückhaltend und der Bedeutung des jeweiligen Einzelfalles angemessen zu verfahren.

Antrags- und Erstattungsverfahren an der HTW Berlin

Vor jedem Anlass, zu dem eine Kostenerstattung erfolgen soll, ist ein entsprechender Antrag (s. Anlage 1) durch den/die Leiter/in der Organisationseinheit an den/die Leiter/in der Abteilung Finanzwesen zur Genehmigung einzureichen.

Der Antrag ist gemäß beiliegendem Muster (auch auf der HTW-Website unter http://www.htw-berlin.de/Die_HTW/Leitung_Verwaltung/Finanzwesen/Dokumente.html oder http://www.htw-berlin.de/Service/Formulare_Dokumente/fuer_Hochschula/index.html verfügbar), dem Ereignis rechtzeitig vorausgehend, zur Genehmigung einzureichen.

Bei Vorlage der erstattungsfähigen Originalrechnungen mit dem genehmigten Antrag als Anlage, wird dieser Beleg nach der sachlichen Richtigzeichnung in der Organisationseinheit und der rechnerischen Richtigkeit in der Abteilung Finanzwesen, gegebenenfalls mit dem Vermerk über den/die Zahlungsempfängerin, zur Zahlung angewiesen.

Mit der sachlichen und rechnerischen Richtigzeichnung gemäß § 70 LHO übernimmt der/die Unterzeichner/in die Verantwortung dafür, dass die Kosten nur aus Anlass des im Antrag angegebenen Verwendungszweckes und in genehmigter Höhe entstanden sind und nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verfahren wurde.

Im Wirtschaftsplan werden für die Fonds „Besucher/innen–Betreuung“ und „Veranstaltungen“ im Sachkonto 686000 bzw. Sachkonto 614810 Mittel bereitgestellt.

Aufgrund der nur im begrenzten Umfang zur Verfügung stehenden zentralen Mittel wird den Organisationseinheiten zur würdigen und dem Zwecke angepassten Ausgestaltung besonderer Anlässe die Möglichkeit der Inanspruchnahme weiterer dezentraler Mittel eingeräumt.

Hierzu wird auf Antrag seitens der Abteilung Finanzwesen den Organisationseinheiten ein kostenstellenbezogenes Budget eingerichtet. Diese Einrichtung setzt voraus, dass die Organisationseinheit den zu erwartenden Mittelzufluss rechtzeitig der Abteilung Finanzwesen anzeigt, die Mittelverfügbarkeit gesichert ist und die Mittelherkunft, weder direkt noch indirekt, der öffentlichen Hand zuzurechnen ist.

Die buchhalterische Betreuung dieser Budgets obliegt der Abteilung Finanzwesen und unterfällt mit Blick auf die Nachweisführung den sonst üblichen Regeln der Mittelverwendung. Der Verfügungsrahmen wird zunächst auf 1.500 Euro pro Jahr je Organisationseinheit begrenzt. Bei einem Mittelzufluss, der diesen Grenzbetrag überschreitet, ist durch die Organisationseinheit die nicht diesem Sachkonto zuzuschreibende Mittelverwendung anzuzeigen. Die Organisationseinheiten können untereinander in Abstimmung mit der Abteilung Finanzwesen diese Sachkonten ausgleichen.

Des Weiteren gilt für diese Budgets, dass sie nicht deckungsberechtigt im Sinne des § 20 LHO sind.

Nicht ausgeschöpfte Mittel werden übertragen, unterfallen jedoch der vorher benannten Höhe des Verfügungsrahmens. Die Anordnungsbefugnis obliegt dem/der jeweiligen Leiter/in.

Die entsprechende Antragstellung zur Bewilligung von Mitteln erfolgt nach dem als Anlage 2 (auch auf der HTW-Website unter http://www.htw-berlin.de/Die_HTW/Leitung_Verwaltung/Finanzwesen/Dokumente.html oder http://www.htw-berlin.de/Service/Formulare_Dokumente/fuer_Hochschula/index.html verfügbar) beigefügtem Antrag.

In diesem Zusammenhang wird der Hinweis gegeben, dass die für o. g. Zwecke eingeworbenen Spendengelder nicht im Sinne des Einkommenssteuergesetzes abzugsfähig sind.

Dr. Stephan Becker
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